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Keine ungleichen Prämien für Mann und Frau in der

Krankenversicherung

Der Schweizerische Verband für Frauenstimmrecht hat dem Stände-
rat in einer Eingabe zur Teilrevision des KUVG seine Wünsche bekannt-
gegeben. Es betrifft dies vor allem die Bestimmung, wonach die Kran-
kenkassen von Gesetzes wegen ermächtigt würden, <Äe

Zrzzge /mV FVtfizze« 5zs zw 25 o/o bo'/zer zzramseZze« zr/s z/ie/e?wge» ziVz' Mäzz-

»er. Dadurch würde eine besonders stossende Ungleichheit der Bürger
vor dem Gesetz festgelegt. Diese ungleiche Behandlung der Kassenmit-
glieder widerspricht auch dem GVzzzzzFsm&z zZer b'o/zd'ar/ZäZ im Versiehe-

rungswesen, wo das Risiko des einen durch die Gesamtheit der Versii-
cherte n zu decken ist. Bei einer Sozialversicherung, die teilweise mit
staatlichen Mitteln finanziert wird, wirkt diese Ungleichheit umso be-
fremdender.

Was die Tzzgge/z/i'ersvV/zerz/Mg anbetrifft, so hängt die Höhe der
Mitgliederbeiträge in erster Linie von der durchschnittlichen Zahl der
Krankentage ab. Der Bundesrat stellt in seiner Botschaft zu dieser Vor-
läge selber fest, dass diese Durchschnittszahl seit Jahren im Landes-
mittel praktisch unverändert geblieben und für Männer und Frauen
gleich hoch ist, wenn man von den Wochenbettfällen absieht. Die durch
die Leistungen für Mutterschaft entstehende Differenz könne aber ohne
weiteres im Rahmen der vorgesehenen Differenzierung der Mitglieder-
beitrüge nach dem Geschlecht ausgeglichen werden. Der Gesetzesent-
wurf überbindet demnach in der Taggeldversicherung die Kosten der
Mutterschaft zzi/Zezzz zZezz Frzzzzezz, eine schwerwiegende Ungerechtigkeit,
insbesondere auch den alleinstehenden kinderlosen Frauen gegenüber.

Bei anderen Versicherungsarten, wie der Motorfahrzeug-Haftpflicht-
Versicherung, der Unfallversicherung und der Lebensversicherung wer-
deen für Männer und Frauen gleiche Prämien erhoben, obwohl dort in
vielen Fällen die Männer das grössere Risiko bedeuten. Nachdem die
Schweiz den Grundsatz gleicher Entlohnung für Mann und Frau bei

gleicher oder gleichwertiger Arbeit noch nicht anerkannt hat, wirkt die.

grössere Belastung der Frauen in der Krankenversicherung umso
schwerer.

Der Schweizerische Verband für Frauenstimmrecht stellt die nach-

drückliche Forderung, dass durch die Vorschrift gleicher Mitglieder-
beitrüge für Männer und Frauen der Grundsatz der Solidarität unter
den Geschlechtern im Sektor der Krankenversicherung respektiert
werde. F. 5.

3


	Keine ungleichen Prämien für Mann und Frau in der Krankenversicherung!

